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Text 

§ 52. (1) Laienwerbung muss so gestaltet sein, dass der Werbecharakter deutlich zum Ausdruck 
kommt und das Produkt eindeutig als Arzneimittel dargestellt wird. Werbung und redaktionelle Beiträge 
sind deutlich zu trennen. 

(2) Laienwerbung hat, sofern in Abs. 4 nichts anderes bestimmt ist, zumindest folgende Angaben zu 
enthalten: 

 1. den Namen der Arzneispezialität und die wissenschaftlich übliche Bezeichnung des Wirkstoffes, 
sofern das Arzneimittel nur einen Wirkstoff enthält, 

 2. die für die sinnvolle Anwendung der Arzneispezialität unerlässlichen Informationen und 

 3. einen deutlich wahrnehmbaren Hinweis darauf, dass Arzneimittel neben Wirkungen auch 
unerwünschte Wirkungen hervorrufen können und daher die Gebrauchsinformation genau zu 
beachten oder der Rat eines Arztes oder Apothekers einzuholen ist. Erfolgt die Werbung über 
akustische oder audiovisuelle Medien, so muss dieser Hinweis akustisch deutlich wahrnehmbar 
sein. 

(3) Laienwerbung für traditionelle pflanzliche Arzneispezialitäten hat zusätzlich zu Abs. 2 den 
schriftlichen Hinweis zu enthalten, dass es sich um eine traditionelle pflanzliche Arzneispezialität zur 
Verwendung für ein bestimmtes Anwendungsgebiet oder bestimmte Anwendungsgebiete ausschließlich 
auf Grund langjähriger Verwendung handelt. 

(4) Laienwerbung muss nicht den Anforderungen des Abs. 2 entsprechen, wenn die Werbung 
ausschließlich aus dem Namen einer Arzneispezialität (Erinnerungswerbung) besteht, es sei denn, es 
handelt sich um Werbung für Arzneispezialitäten, die der sportlichen Leistungssteigerung dienen. Der 
Hinweis gemäß Abs. 2 Z 3 ist aufzunehmen, sofern die Erinnerungswerbung über Plakate, Inserate oder 
akustische oder audiovisuelle Medien erfolgt. 


